
Änderung des 
Unternehmensgegenstandes der 
Stadtwerke Prenzlau GmbH 

schuette
Schreibmaschinentext
Anlage 2 zur Niederschrift FR-A am 05.03.2020



03.03.2020 | Jörn Töpke 

Änderung des Unternehmensgegenstandes der Stadtwerke 
Prenzlau GmbH 

2 

Warum Änderung des Gesellschaftsvertrages - § 2 
Öffentlicher Zweck und Gegenstand des 
Unternehmens? 

- Die Stadtwerke Prenzlau erbringen seit ihrer Gründung
Aufgaben der Daseinsvorsorge in Prenzlau
- Trinkwasserversorgung, Gasversorgung, Stromversorgung,

Fernwärmeversorgung, Abwasserbeseitigung,
Tourismusförderung und Entwicklung von Freizeit- und
Erholungsbedingungen (Campingplatz)

- Seit 2007 sind die Stadtwerke mit 10 % an der Kabel
Service Prenzlau GmbH (KSP) beteiligt, die ein Kabelnetz in
großen Teilen von Prenzlau betreibt und
Telekommunikationsdienstleistungen anbietet.
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Warum Änderung des Gesellschaftsvertrages - § 2 
Öffentlicher Zweck und Gegenstand des Unternehmens? 
 
- Im Unternehmensgegenstand der Stadtwerke ist dazu geregelt: 
 

-  „Die Gesellschaft darf Informationsübertragungssysteme 
unterhalten …“ 

 
- Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat die 10 %ige 

Beteiligung an der KSP mit dieser Formulierung im 
Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke bisher toleriert 
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Warum Änderung des Gesellschaftsvertrages - § 2 
Öffentlicher Zweck und Gegenstand des Unternehmens? 
 
- Die Stadtwerke bemühen sich seit längerer Zeit um eine 

Verbesserung des Angebotes von flächendeckenden, 
breitbandigen Telekommunikationsprodukten in Prenzlau 
- Verhandlungen mit dem zweiten Gesellschafter der KSP zum 

Netzausbau (Fläche und Geschwindigkeit) 
- Ausbau Leerrohrsystem (75 km) 
- Prüfung eigener Aktivitäten 
 

 
- Der Landkreis Uckermark hat in Umsetzung der Förderung des 

Breitbandausbaus nach dem Bundesbreitbandprogramm Interesse 
an einer Beteiligung der Stadtwerke am geförderten 
Breitbandausbau in der Uckermark bekundet. 
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Warum Änderung des Gesellschaftsvertrages - § 2 
Öffentlicher Zweck und Gegenstand des Unternehmens? 
 
- Vor diesem Hintergrund soll der Unternehmensgegenstand der 

Stadtwerke hinsichtlich der Gewährleistung eines ausreichenden 
Breitbandzugangs klargestellt werden. 

 
- Die Kommunalaufsicht hat eine Klarstellung im vereinfachten 

Verfahren abgelehnt. D.h. die Klarstellung muss alle 
Anforderungen an eine „wesentliche Erweiterung des 
Unternehmensgegenstandes“ erfüllen. 
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Was ist für die wesentliche Änderung des 
Unternehmensgegenstandes zu tun? 
 
- Beschlussfassung im Aufsichtsrat und der 

Gesellschafterversammlung Stadtwerke Prenzlau 
 
- Bedarfsprognose 
 
- Wirtschaftlichkeitsberechnung 
 
- Stellungnahme IHK und Handwerkskammer 
 
- Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 

Prenzlau 
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Beschlussfassung im Aufsichtsrat 
       

Beschluss Aufsichtsrat vom 
17.12.2018 (vorbehaltlich 
Zustimmung SVV) 
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Beschluss 
Gesellschafterversammlung 
vom 09.01.2019 (vorbehaltlich 
Zustimmung SVV) 

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung 
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Bedarfsprognose  
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Bedarfsprognose 
 
- Der diensteinduzierte Bandbreitenbedarf wird bis 2025 bei 

Geschäftskunden die Grenze von 1 Gbit/s überschreiten. Der 
private Bedarf wird im gleichen Zeitraum 500 Mbit/s übersteigen. 
 

 
 

1 Gbit/s 500 Mbit/s 

BREKO Marktanalyse 2019 
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Derzeitige Breitbandversorgung im Stadtgebiet von 
Prenzlau 

10 % 

- 200 Mbit/s sind zu 64 % 
verfügbar 

 
- 400 Mbit/s sind nicht 

verfügbar (1 %) 
 

 
 

Goethestr., 
„Millionenviertel“ 
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Bedarfsprognose 
 
- Die jetzige Förderung des Breitbandausbaus unter Regie des 

Landkreises Uckermark berücksichtigt nur unterversorgte 
Gebiete – “Weiße Flecken“ 
 

“Weiße Flecken“ sind: 
 

- Gebiete die in den nächsten drei Jahren nicht durch die 
Privatwirtschaft erschlossen werden 

 
- Die definierte Grenze der Unterversorgung liegt bei einer 

Übertragungsgeschwindigkeit von 30 Mbit/s 
 
- Dies trifft nur für einige Randgebiete der Stadt Prenzlau zu. Auch 

nach dem geförderten Ausbau der weißen Flecken ist der Bedarf 
für Prenzlau in der Fläche nicht abgedeckt 
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Geförderte „Weiße Flecken“ in der Stadt Prenzlau 

Seelübbe, Dreyershof, 
Augustenfelde 

Schulname Ort Strasse Hausnr

Diesterweg-Grundschule Prenzlau Am Steintor 5

Diesterweg-Grundschule Prenzlau Grabowstraße 2

Grundschule Johann Heinrich Pestalozzi Prenzlau Winterfeldtstraße 44

Grundschule "Artur Becker" Prenzlau Robert-Schulz-Ring 58

Oberschule mit Grundschule Carl Friedrich Grabow Prenzlau Berliner Straße 29

Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium Prenzlau Dr.-Bähr-Straße 1

Oberschule "Philipp Hackert" Prenzlau Georg-Dreke-Ring 58

Aktive Naturschule Prenzlau Prenzlau Neustädter Damm 5

Oberstufenzentrum Uckermark Prenzlau Brüssower Allee 97

Lebensschule Uckermark Prenzlau Brüssower Allee 93

Schule Max Lindow Prenzlau Lindenstraße 2

Kreisvolkshochschule Uckermark Prenzlau Brüssower Allee 48

Medizinische Schule Uckermark e.V. Prenzlau Stettiner Straße 127

Uckerstadion 
Uckerpromenade 

Neustädter Damm, Am 
Strom, Am Rohrteich 

Neustädter Damm, 
Abzweig Güstower Str. 

B 198, Schnelle 

Krankenhaus, Aleo, Metro 

Lerchensteig 
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Bedarfsprognose 
 
- Werden auch die übrigen Gebiete gefördert ausgebaut  
     (Graue Flecken)? 

 
“Graue Flecken“ sind: 

 
- Gebiete die bereits über eine Breitbandanbindung von 30 Mbit/s 

und mehr verfügen, aber 
 

- in denen keine gigabitfähigen Netze (FTTH/B, DOCSIS 3.1) 
vorhanden sind oder absehbar eigenwirtschaftlich nicht 
entstehen werden 

 
- In Prenzlau alle Gebiete die nicht „Weiße Flecken“ sind 

 
- Die Förderrichtlinie zur Erschließung Grauer Flecken befindet 

sich in der EU-Abstimmung 
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Wirtschaftlichkeitsanalyse  
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Wirtschaftlichkeitsanalyse  

Szenario nur für das Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht! 
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Wirtschaftlichkeitsanalyse 
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Stellungnahmen der IHK und der HWK zur Änderung 
des § 2 Öffentlicher Zweck und Gegenstand des 
Unternehmens 
 
- Stellungnahme der IHK vom 13.12.2019 
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Stellungnahmen der IHK und der HWK zur Änderung 
des § 2 Öffentlicher Zweck und Gegenstand des 
Unternehmens 
 
- Stellungnahme der HWK vom 13.12.2019 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Wortlaut des § 2 Öffentlicher 
Zweck und Gegenstand des 
Unternehmens – Beschluss 
Aufsichtsrat und Gesellschafter 
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§ 2 
 Öffentlicher Zweck und Gegenstand des Unternehmens  

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung jeglicher Abnehmer mit Trink- und 
Brauchwasser, Gas, Strom und Fernwärme sowie die Durchführung von  
Aufgaben der Abwasserbeseitigung. Die Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere 
das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln 
von Abwasser, einschließlich der Beseitigung des in Sammelgruben und Haus-und 
Kleinkläranlagen anfallenden Abwassers und Klärschlamms.  

(2) Die Gesellschaft dient damit dem öffentlichen Zweck der Versorgung mit Gas, Strom 
und Fernwärme und dem öffentlichen Zweck der Durchführung der öffentlichen 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gemäß dem Brandenburgischen  
Wassergesetz. 

(3) Die Gesellschaft kann ferner unter Beachtung der gemeinderechtlichen Vorschriften 
der BbgKVerf eine Gesellschaft gründen, die durch die Errichtung und den Betrieb 
eines Campingplatzes mit Ferienhausanlage in Prenzlau dem öffentlichen Zweck der 
Tourismusförderung und der Entwicklung der Freizeit-und Erholungsbedingungen in 
Prenzlau dient. 

(4) Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Versorgung jeglicher Abnehmer mit 
Telekommunikationsdienstleistungen. Die Versorgung mit 
Telekommunikationsdienstleistungen umfasst auch die Errichtung und den Betrieb 
von Telekommunikationsnetzen, insbesondere von Breitbandkabelnetzen. Die 
Gesellschaft dient damit dem öffentlichen Zweck der Gewährleistung eines 
ausreichenden Breitbandzuganges sowie der Bereitstellung von 
Telekommunikationsdienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge. 

(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Förderung der 
vorgenannten Gegenstände des Unternehmens unmittelbar dienen. Die Gesellschaft 
darf damit in Zusammenhang stehende kommunale Dienstleistungen anbieten, 
eigene Grundstücke, Gebäude und Technik vermieten bzw. verpachten und alle zur 
Umsetzung des Unternehmensgegenstandes erforderlichen Anlagen und Werke 
errichten, erwerben, pachten, bewirtschaften und betreiben. 

(6) Im Rahmen des öffentlichen Zweckes und unter Beachtung der gemeinderechtlichen 
Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) kann die 
Gesellschaft gleichartige oder ähnliche Unternehmen, die dem öffentlichen Zweck der 
Gesellschaft unmittelbar dienen, neu gründen, erwerben oder sich an solchen 
beteiligen. Art und Umfang der Beteiligung an Unternehmen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau. Die Regelungen 
des § 96 BbgKVerf sind auch in den Gesellschaftsverträgen dieser Unternehmen 
festzuschreiben. 

Wortlaut des § 2 Öffentlicher 
Zweck und Gegenstand des 
Unternehmens nach Vorgaben 
der Kommunalaufsicht vom 
27.02.2019 und 06.06.2019 
 
 
 

Berücksichtigung der Errichtung eines 
Breitbandnetzes und der Versorgung mit 
Telekommunikationsdienstleistungen 
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Wesentliche Änderung des Unternehmensgegenstandes 
nach §§ 91 und 92 BbgKV 

Anforderungen an die Änderung des Gesellschaftszweckes 

 

Quelle Anforderung Umsetzung 

   

§ 28 Abs. 
2 Nr. 21 
KV 

Beschluss SVV (Begründung für 
Verzicht der öffentlichen 
Bekanntmachung) 

Beschluss SVV 

§ 91 Abs. 
2 Nr. 1 

Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft 
und 
Öffentlicher Zweck 

Gegeben nach § 2 Abs. 2 BbgKV 

§ 91 Abs. 
2 Nr. 2 

Betätigung im angemessenen 
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde / der SWP und zum 
Bedarf 
 
 

Wirtschaftlichkeitsanalyse / 
Bedarfsprognose 
1. Bedarfsprognose 
2.  Verhältnis zur fachliche und  

  wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
  SWP / Gemeinde 

§ 91 Abs. 
3 KV 

Übertragung auf private Anbieter, 
wenn diese wirtschaftlicher sind 
 
Einholung Angebote oder 
Vergleichsberechnungen 
 
Verzicht wegen öffentlichem 
Interesse? - nein 

Wirtschaftlichkeitsanalyse 
1. Vergleichsberechnungen 
   (auch Qualität und Zuverlässigkeit  
   berücksichtigen)  
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Wesentliche Änderung des Unternehmensgegenstandes 
nach §§ 91 und 92 BbgKV 

§ 92 Abs. 
3 KV 

Entweder öffentliche Bekanntmachung 
mit Aufforderung zur Abgabe von 
Angeboten 
 
oder 
 
unabhängige sachverständige 
Wirtschaftlichkeitsanalyse die 
Privatisierung und 
Unternehmensgründung vergleicht 
und bewertet 
 
Verzicht wegen öffentlichem 
Interesse? - nein 

Wirtschaftlichkeitsanalyse 
1. Zusammen für Betrieb Netz und 
   Telekommunikationsdienstleistungen 
 
2. Vergleich Unternehmensgründung und 
    Privatisierung (Synergien) 

§ 92 Abs. 
3 KV 

Stellungnahme IHK und 
Handwerkskammer 

Einholung Stellungnahme 
 

§ 92 Abs. 
4 KV 

Erwirtschaftung Jahresgewinn, 
marktübliche Kapitalverzinsung 

Wirtschaftlichkeitsanalyse 
1. GuV 

Schreiben 
KA vom 
26.02.19 /  
06.06.19 

Systematische Regelung des 
Unternehmensgegenstandes; 
Berücksichtigung Errichtung Netz und 
Angebot von TK-Dienstleistungen 

Neuformulierung § „ Öffentlicher Zweck und 
Gegenstand des Unternehmnes“ 

Schreiben 
KA vom 
26.02.19 

Ergänzung § 8 Abs. 2 GV  
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Bedarfsprognose 
 
 
Fazit:  
 
 Es gibt im Stadtgebiet von Prenzlau einen Bedarf an  
      Telekommunikationsdienstleistung mit Bandbreiten über 500 
      Mbit/s  
 
 es ist realistisch zu erwarten, dass 50 – 70 % der 
 angeschlossenen Kunden von den angebotenen breitbandigen 
 Telekommunikationsdienstleistungen Gebrauch machen 
 werden 
 
 Der Bedarf ist nur mit dem Ausbau eines Breitbandnetzes zu 
      decken. 
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Wirtschaftlichkeitsanalyse  
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Wirtschaftlichkeitsanalyse  
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Wirtschaftlichkeitsanalyse 
 

Vergleich mit der Leistungserbringung durch andere Anbieter 
 
 

- Hinsichtlich des Vergleiches mit der Leistungserbringung durch 
andere Anbieter wurde ein Vergleich der geplanten Preise mit den 
Preisen privater Anbieter vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trotz niedriger Preise kann die KSP positiver Ergebnisse erzielen 
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Wirtschaftlichkeitsanalyse 
 

Vergleich mit der Leistungserbringung durch andere Anbieter 
 
 

- Neben der rein preislichen Beurteilung der Erbringung von 
Telekommunikationsdienstleistungen, sind bei der Betrachtung 
der Gesamtwirtschaftlichkeit auch Merkmale wie Qualität und 
Zuverlässigkeit zu berücksichtigen 
- Synergieeffekte durch gemeinsame Verlegung mit anderen 

Medien (Gas, Wasser, Strom) 
 
- Vorhandenes Leerrohrsystem mit einer Länge von 75 km 
 
- Preiswerte Kabelverlegung ohne Aufreißen der Straßen 
 
- Stadtwerke unterhalten zwei Kundenbüros in Prenzlau - 

Alleinstellungsmerkmal 
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Wirtschaftlichkeitsanalyse 
 

Art und Umfang der Tätigkeit im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 
der Stadtwerke Prenzlau 
 
 

- Die Stadtwerke Prenzlau sind eine große Kapitalgesellschaft 
(HGB) 

 
- Bilanzsumme 2018 beträgt 65.493 T€ 
 
- Umsatzerlöse 2018 betragen 49.200 T€ 
 
- Investvolumen 2018 beträgt 3.987 T€ 

 
- Das Investvolumen für den Breitbandausbau in Höhe von 2.092 

T€ führt nicht zu einer wesentlichen wirtschaftlichen Belastung. 
 

- Die wirtschaftlichen Chancen sind deutlich höher als die Risiken. 
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Derzeitige Breitbandversorgung im Stadtgebiet von 
Prenzlau 

10 % 

- 200 Mbit/s und mehr sind 
nicht verfügbar (Max. 250 
Mbit/s 
 




